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BAGüS SGB XII-72  Münster, 01.06.2015  

Mitglieder-Info Nr. 14/2015 

Voraussichtliche Erhöhung der Beträge der Blindenhilfe nach § 72 Abs. 2 Satz 2 
SGB XII zum 01.07.2015 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach § 72 Abs. 2 Satz 2 SGB XII verändert sich die Blindenhilfe jeweils zum Zeitpunkt 
und in dem Umfang, wie sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung verändert. 

Mit dem als Anlage beigefügten Schreiben vom 29.05.2015 informiert das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales unter Vorbehalt über die voraussichtlich ab dem 
01.07.2015 gültigen Beträge für die Blindenhilfe: 

Nach Vollendung des 18. Lebensjahres 653,94 € 

vor Vollendung des 18. Lebensjahres  327,54 €. 

Die endgültigen Beträge werden nach Inkrafttreten der Rentenwertbestimmungsver-
ordnung 2015 auf der Internetseite des BMAS veröffentlicht. 

Ich bitte um Kenntnisnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 
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